
Gemeindewerke Neuendettelsau. Joh.-Flierl Straße 19.  91564 Neuendettelsau

Entnahme ohne Leistungsmessung ²

Niederspannung (NS)

Entnahme durch Elektro-Speicherheizungen ohne Leistungsmessung ²

Niederspannung (NS)

Niederspannung (NS)

Entnahme für Elektromobilität

Niederspannung (NS)

Jahresleistungspreissystem

Leistungspreissystem für Entnahme mit Leistungsmessung ² Jahresbenutzungsdauer Jahresbenutzungsdauer

< 2500 >= 2500 h/a

Leistungspreis Arbeitspreis Leistungspreis Arbeitspreis

€ / kWa ct/kWh € / kWa ct/kWh

Sing. Kunde (MS) § 19 Abs. 3 NEV 0,00 0,00

Mittelspannung (MS) 14,15 5,71 143,15 0,55

Umspannung Mittel- / Niederspannung (USp. MS/NS) 15,49 6,08 149,65 0,71

Niederspannung (NS) 17,32 6,16 124,44 1,88

Netzreservekapazität

Jahresleistungspreissystem für Entnahme mit Leistungsmessung - 

Netzreservekapazität ³
0 bis 200 h/a 200 h/a bis 400 h/a 400 h/a bis 600 h/a

€ / kWa € / kWa € / kWa

Mittelspannung (MS) 47,80 57,36 66,92

Umspannung Mittel- / Niederspannung (USp. MS/NS) 53,05 63,66 74,27

Niederspannung (NS) 72,18 86,62 101,05

Monatsleistungspreissystem

Monatsleistungspreissystem für Entnahme mit Leistungsmessung ² Leistungspreis Arbeitspreis

€ / kW u. Monat ct / kWh

Mittelspannung (MS) 23,86 0,55

Umspannung Mittel- / Niederspannung (USp. MS/NS) 24,94 0,71

Niederspannung (NS) 20,74 1,88

Jahrespreise

Entgelte - 

Entnahme und Einspeisung mit Lastgangzählung ³

MS - Mittelspannung (einschließlich Umspannung HS/MS)

 Preisabschlag für kundenseitig gestellten Wandlersatz

 

NS - Niederspannung (einschließlich Umspannung MS/NS)

 Preisabschlag für kundenseitig gestellten Wandlersatz

 Alle Spannungsebenen (HS / MS / NS) - Preisabschlag für:

      - kundenseitig gestellte Telekommunikationseinrichtung

      - statt täglicher nur monatliche Datenbereitstellung

Summationsgerät für 1/4 h Lastgangmessung

(gilt für Entnahme und Einspeisung mit Lastgangmessung)

0,00

380,00

€/a

980,00

27,82

580,00

27,82

0,00

Ct./kWh

2,60

Arbeitspreis

Ct./kWh

2,60

Entgelte

für Messstellenbetrieb inkl. 

Messung

42,00 6,15

Arbeitspreis

Ct./kWh

2,60

Entnahme durch sonstige unterbrechbare Verbrauchseinrichtungen, 

(z.B. Elektro-Wärmepumpen) ohne Leistungsmessung ²
Arbeitspreis

Preisblatt für Strom-Netzentgelte
gültig ab 01.01.2021

Jahrespreissystem

Grundpreis Arbeitspreis

€/a Ct./kWh



Preisblatt 2: 

Preis je Messeinrichtung bzw. Kunde

Entgelte - 

Entnahme und Einspeisung ohne Lastgangzählung ³

Eintarifzähler

Zweitarifzähler

Mehrtarifzähler(>=3)

Zweitarif-2-Richtungszähler

Prepaymentzähler

Messsysteme nach §§ 21 c, d EnWG a.F., die keine moderne 

Messeinrichtungen im Sinne des § 2 Nr. 15 MsbG sind

Wandler

Schaltgerät

Telekommunikationskomponente Funk-Modem (z.B. GSM)

Telekommunikationskomponente Festnetz-Modem

Sonstige:

Anschlusskosten je nach Amper (Stromstärke)

Sonstige 2

Sonstige 3

Entgelte für Blindstrom ³ Induktiv 1 Induktiv 2 Kapazitiv 1 Kapazitiv 2

ct/kvarh ct/kvarh ct/kvarh ct/kvarh

Grenzen für Entgeltberechnung 0,00 0,00 0,00 0,00

Mittelspannung (MS) 1,07 0,00 0,00 0,00

Umspannung Mittel- / Niederspannung (USp. MS/NS) 1,07 0,00 0,00 0,00

Niederspannung (NS) 1,07 0,00 0,00 0,00

1) Ein Entgelt für Blindstrom wird verrechnet, sofern monatlich über 50 % der Wirkarbeit hinaus bezogen wird (cos ϕ = 0,90) 

  Gemäß § 28 ARegV sind zum 01.01.2021 die entgültigen Netzentgelte zu veröffentlichen.

  (Aufgrund der unsicheren Datengrundlagen zum 15.10.2017 kann es zu einem geänderten Preiblatt zu den prognostizierten Netzentgelten zum 15.10.2020 kommen)

² zzgl. Steuern, Abgaben und geseztlichen Zuschlägen (KWK, §19 StromNEV-Umlage, §17 Offshore-Umlage, Umlage für abschaltbaren Lasten 

          und Konzessionsabgabe)

   entsprechend §9 KWK-G auf alle Letzverbraucher (LV) umgelegt.

Errechnet sich nach dem Preissystem „Netznutzungsentgelte für Kunden mit registrierender Lastgangmessung“ bei der Entnahme aus einer bestimmten Spannungs- bzw. 

Umspannebene für besondere Entnahmefälle ein höheres Entgelt als es sich bei der Entnahme aus der nachgelagerten Spannungs- bzw. Umspannebene ergeben würde, so wird 

das niedrigere Entgelt berechnet.

Blindstrom

1 
Gemäß § 20 Abs. 1EnWG 2011 haben Betreiber von Energieversorgungsnetzen spätestens zum 15.10.2020 Netzentgelte für das Jahr 2021 zu veröffentlichen.

2A 
Die Umlage nach §19 StromNEV wird ab dem 01.01.2012 von Letzverbrauchern erhoben. Die entgangenen Erlöse werden gemäß §19 Abs.2 Satz 7 StromNEV

27,82

12,08

90,00

65,00

30,00

35,00

60,00

30,00

Entgelte

für Messstellenbetrieb inkl. Messung

€/a

13,77

19,28



Preisblatt 3: Gesetzliche Umlagen

(gültig ab 01.01.2021)

Umlage nach 

KWKG

Umlage nach § 19 Abs. 2 

StromNEV

Umlage nach § 17f 

EnWG „Offshore-

Haftung

Umlage nach § 18 

AbLaV 

„Abschaltbare 

Lasten

Die Höhe der aktuell geltenden gesetzlichen Umlagen sowie weiterführende Informationen zu den Umlagen sind aus der gemeinsamen 

Internetplattform der deutschen Übertragungsnetzbetreiber ersichtlich

Die Umlagen werden zusätzlich zum Netznutzungsentgelt für Letztverbraucher erhoben. Die Nettoentgelte verstehen sich zuzüglich der geltenden Umsatzsteuer.

Zu (1) Umlage nach Kraft-Wärme-Koppelungsgesetz (KWKG)

Verweis auf weitere Informationen unter: http://www.netztransparenz.de/de/Aufschlaege_Prognosen.htm

Zu (2) Umlage nach §19 Abs. 2 StromNEV

Verweis auf weitere Informationen unter: http://www.netztransparenz.de/de/umlage_19StromNEV.htm

Zu (3) Umlage nach § 17f EnWG (sog. Offshore-Haftungsumlage)

Verweis auf weitere Informationen unter: http://www.netztransparenz.de/de/Umlage_17f.htm

Zu (4) Umlage nach § 18 der Verordnung über Vereinbarungen zu abschaltbaren Lasten (AbLaV)

Entgelt für Ausgleichsenergie

Preise für Jahresmehr-/ Jahresmindermengen für Kunden ohne ¼-h-Lastgangmessung

Die Vergütung der Jahresmehr- und die Inrechnungstellung der Jahresmindermengen erfolgt mittels der vom Bundesverband der Energie- 

und Wasserwirtschaft (BDEW) veröffentlichten Preise. Diese Entgelte werden vom BDEW gemäß § 13 Abs. 3  der Stromnetzzugangsverordnung

auf Grundlage monatlicher Marktpreise für den Abrechnungszeitraum (i.d.R. 1 Jahr) bundeseinheitlich ermittelt.

Die Veröffentlichung der aktuellen Preise finden Sie unter nachstehendem Link:

https://www.bdew.de/internet.nsf/id/DE_Mehr-Mindermengen-Abrechnung

Alle Preise zuzüglich geltender Umsatzsteuer

ct/kWh netto (brutto)

www.netztransparenz.de

http://www.netztransparenz.de/
http://www.netztransparenz.de/
http://www.netztransparenz.de/
http://www.netztransparenz.de/
https://www.bdew.de/internet.nsf/id/DE_Mehr-Mindermengen-Abrechnung
http://www.netztransparenz.de/


Preisblatt 4: Konzessionsabgabe gemäß Konzessionsabgabeverordnung

(gültig ab 01.01.2021)

Die Höhe der Konzessionsabgabe richtet sich nach der geltenden Konzessionsabgabenverordnung (KAV) vom

09.01.1992,  zuletzt geändert durch Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung 01.11.2006 und den mit der jeweiligen Kommune

im Konzessionsvertrag vereinbarten Abgabesätzen.

Zulässige Höchstsätze gemäß KAV 
Nettopreis 

(Bruttopreis)

(1) Konzessionsabgabe Tarifkunden 1)

Bei der Entnahme durch Tarifkunden…

…in Kommunen mit max. 25.000 Einwohnern
1,32 ct/kWh 

(1,57 ct/kWh)

…in Kommunen mit max. 100.000 Einwohnern
1,59 ct/kWh 

(1,89 ct/kWh)

…in Kommunen mit max. 500.000 Einwohnern
1,99 ct/kWh 

(2,37 ct/kWh)

…in Kommunen mit mehr als 500.000 Einwohnern
2,39 ct/kWh 

(2,84 ct/kWh)

(2) Konzessionsabgabe Tarifkunden 1) mit Schwachlastregelung

Bei der Entnahme durch Tarifkunden in der Schwachlastzeit
0,61 ct/kWh 

(0,73 ct/kWh)

(3) Konzessionsabgabe Sondervertragskunden 2)

Bei der Entnahme durch Sondervertragskunden im Sinne von § 2 Abs. 3 KAV
0,11 ct/kWh 

(0,13 ct/kWh)

1) Tarifkunden im Sinne von § 1 Abs. 3 i.V.m. § 2 Abs. 7 KAV

2) Sondervertragskunden im Sinne von § 1 Abs. 4 i.V.m. § 2 Abs. 7 KAV

Die obigen Preise werden zusätzlich zum Netznutzungsentgelt für Letztverbraucher erhoben. Die Nettopreise 

verstehen sich zuzüglich der geltenden Umsatzsteuer; die Bruttopreise in Klammern enthalten die im 

Gültigkeitszeitraum der Netzentgelte geltende Umsatzsteuer von 19% und sind kaufmännisch gerundet.

Stand: 01.12.2020


